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TEIL I: STELLUNGNAHMEN VON BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGERN ÖFFENTLICHER BE-
LANGE 
 
 
 

Nachfolgend genannte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Sparte Portfoliomanagement 
Gemeinde Ilsfeld 
Deutsche Post Bauen GmbH 
Handwerkskammer Heilbronn 
Kabel BW 
Regierungspräsidium Stuttgart, Abt. 2 
Süwag Energie AG Netzplanung  
ZEAG Energie 

 
Zu den von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen wird auf den nachfol-
genden Seiten stichwortartig Stellung genommen.  
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Nr. 1 Regierungspräsidium Stuttgart, Schule und Bildung 
 Schreiben vom 06.02.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 2 Syna GmbH 
 Schreiben vom 21.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 3 Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg 
 Schreiben vom 05.02.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die aufgeführten Konkretisierungen werden in 
den textlichen Festsetzungen und in der Begrün-
dung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zustimmung 
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Die aufgeführten Konkretisierungen werden in 
den textlichen Festsetzungen und in der Begrün-
dung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zustimmung 
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Nr. 4 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geolo-
gie, Rohstoffe und Bergbau 

 Schreiben vom 05.02.2020 
BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die geotechnischen Hinweise werden im Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Der Hinweis auf zementangreifendes Grundwas-
ser wird aufgenommen. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 5 Vodafone BW GmbH 
 Schreiben vom 04.02.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 6 GVV Schozach-Bottwartal 
 Schreiben vom 29.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 7 Landratsamt Heilbronn, Bauen Umwelt und Nahverkehr 
 Schreiben vom 07.02.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 
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Die vom Zweckverband Hochwasserschutz Scho-
zachtal geplanten Hochwasserrückhaltebecken 
sind bis auf das verhältnismäßig kleine Hochwas-
serrückhaltebecken Schwinglesklinge im Oberlauf 
fertiggestellt. Die fertiggestellten Hochwasser-
rückhaltebecken wurden auf ein 100-jährliches 
Hochwasser unter Berücksichtigung des Lastfalls 
Klimaänderung (HQ100,K) ausgelegt. Die im Jahr 
2008 fertig gestellte Hochwasserschutzmaßnah-
me in Talheim wurde als Bemessungsstand 
HQ100,K unter Berücksichtigung der geplanten 
Hochwasserrückhaltebecken angesetzt. Bei ei-
nem HQ100 würde an der bestehenden Hoch-
wasserschutzmaßnahme der erforderliche Frei-
bord von 0,3 m eingehalten werden. Im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans „Sonnenstraße-
Hetzelgasse 1. Änderung“ sind demnach im Falle 
eines HQ100 aktuell keine Überflutungsflächen 
mehr vorhanden. 
Die somit nicht mehr aktuelle HQ100 Linie der 
LUBW wird dementsprechend nicht in den Be-
bauungsplan übernommen. Diese Vorgehenswei-
se wurde mit dem Landratsamt Heilbronn abge-
stimmt. 
Eine Neuberechnung der HQ100 Linie ist erst 
zum Ende des Jahres 2021 abzusehen (Aussage 
des zuständigen Ingenieurbüros, Ingenieurbüro 
IWP). Da die neu berechnete HQ100 Linie nicht 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen 
wird, wird von einer Übernahme in den Bebau-
ungsplan abgesehen. 
 
 
 
 
 

 
 
Ablehnung 
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Für den Entfall von potenziellen Tagesquartieren 
für Fledermäuse beim Abriss des bestehenden 
Feuerwehrgebäudes im Plangebiet werden als 
CEF-Maßnahme spätestens parallel zum Abriss 6 
Fledermaus-Spaltenkästen auf dem Gelände des 
Friedhofs aufgehängt. Eine vertragliche Siche-
rung wird in Form eines öffentlich-rechtlichen Ver-
trags zwischen der Gemeinde und der unteren 
Naturschutzbehörde geschlossen. 
 
 
Der Erhalt der Baumreihe ist aus Platz- und aus 
gestalterischen Gründen nicht möglich. Für den 
Verlust der entfallenden Stammhöhlen werden 
vier Nistkästen für Höhlenbrüter an bestehenden 
Bäumen auf dem Friedhof angebracht. Eine ver-
tragliche Sicherung wird in Form eines öffentlich-
rechtlichen Vertrags zwischen der Gemeinde und 
der unteren Naturschutzbehörde geschlossen. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
Schotter- und Kiesgärten sind nicht mehr zuläs-
sig. Durch die Festsetzung einer mind. zu 80% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Kenntnisnahme 
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begrünten privaten Freifläche (vgl. textliche Fest-
setzungen Kap. 1.9.2) wird die Aufschüttung von 
Schotter- und Kiesgärten vermieden. 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis zur Durchführung von Baum-
schutzmaßnahmen zum Erhalt des Baumes am 
Abrissgebäude während der Bauzeit wird in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
 
2. Eine ausreichende Pflanzgröße der festgesetz-
ten Baumneupflanzungen wird ergänzt. 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Von einer Trennung zwischen Straße und Geh-
weg wird aus Platzmangel abgesehen. 
 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an § 37 Abs. 1 LBO BW und auf-
grund des verfügbaren Parkplatzangebotes auf 
dem öffentlichen Parkplatz wird das Bereitstellen 
von jew. 1 Stellplatz pro Wohneinheit als ausrei-
chend betrachtet. 
 
Das Hotel verfügt über einen Parkplatz auf dem 
Flurstück 78, der durch das Wohnhaus Sonnen-
straße 40 mit Stall und Scheuer weitgehend ab-
geschirmt wird. Durch nächtlichen Parkverkehr 
des Hotels ist nicht von erheblichen Beeinträchti-
gungen im Plangebiet auszugehen. Auch erhebli-
che Beeinträchtigungen durch Lieferverkehr kön-
nen ausgeschlossen werden. 
 
Beschränkungen der maximalen Gebäudehö-
henwerden zur Vermeidung von unerwünschten 
Höhenentwicklungen im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 8 Deutsche Telekom Technik GmbH 
 Schreiben vom 17.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 9 IHK Heilbronn-Franken 
 Schreiben vom 14.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 10 Landratsamt Heilbronn, Bauen Umwelt und Nahverkehr 
 Schreiben vom 10.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Die Rechtsgrundlagen werden angepasst. 
 
2. Beschränkungen der maximalen Gebäudehö-
hen werden zur Vermeidung von unerwünschten 
Höhenentwicklungen im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans ergänzt (vgl. Stellungnahme Nr. 
7). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
Zustimmung 
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Nr. 11 NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken mbH 
 Schreiben vom 09.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Nr. 12 Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung 
 Schreiben vom 07.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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TEIL II: STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
 
Zu den vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit wird auf den nachfolgenden Seiten stichwortartig Stellung ge-
nommen. 
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Nr. 1 Anwohner M. 
 Schreiben vom 21.01.2020 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME Empfehlung/Abwägung 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Beschränkungen der maximalen Gebäudehö-
hen werden zur Vermeidung von unerwünschten 
Höhenentwicklungen im zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans ergänzt (vgl. Stellungnahme Nr. 
7). 
Die bestehenden Gebäude der Umgebung (Son-
nenstraße 40, 44, Keltergasse 10) haben auf-
grund ihrer Satteldächer eine Firsthöhe zwischen 
ca. 10 und 16 m. Durch die Festsetzung von 
Flachdächern wird eine geringere Gesamthöhe 
erreicht. 
 
 
2. In Anlehnung an § 37 Abs. 1 LBO BW und auf-
grund des verfügbaren Parkplatzangebotes auf 
dem öffentlichen Parkplatz wird das Bereitstellen 
von jew. 1 Stellplatz pro Wohneinheit als ausrei-
chend betrachtet (vgl. Stellungnahme Nr. 7). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
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3. Um die Erschießung des Grundstücks 108 
nicht einzuschränken, wird das Anlegen einer 
Zufahrt auf der öffentlichen Grünfläche mit einer 
maximalen Breite von 2,5 m zugelassen. (vgl. 
textliche Festsetzungen Kap. 1.9.3).  
 
Der im Einmündungsbereich von der Sonnen-
straße festgesetzte Einzelbaum schränkt die 
Sichtfläche im Kreuzungsbereich nicht erheblich 
ein. Gehölzpflanzungen tragen zum klimatischen 
Ausgleich und zur Luftreinigung bei, daher wird 
der Einzelbaum erhalten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Zustimmung 
 
 
 
 
 
Ablehnung 
 
 
 

 


